
D r o i t T R I B U N E

Editores Medicorum Helveticorum

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2010;91: 22 864

Eine rechtliche Bestandesaufnahme mit Empfehlungen für die Praxis

Arbeitsunfähigkeitszeugnisse:
Ärzte zunehmend im Fokus der Justiz (Teil 1)

Ärzte müssen immer häufiger Rechenschaft über die von ihnen ausgestellten Zeug-

nisse ablegen. Der erste Teil des Beitrags behandelt die rechtlichen Grundlagen, der

zweite in der nächsten SÄZ-Ausgabe bietet konkrete Lösungsvorschläge für die Zeug-

nisformulierung und das Verhalten gegenüber nachfragenden Arbeitgebern oder

Vertrauensärzten.

Einleitung
Die schon seit längerem bei Arbeitgebern zu beobach
tende Tendenz, ärztlichen Zeugnissen zu misstrauen,
hat in den letzten Jahren eher noch zugenommen.
Dieser Trend wird durch die in jüngerer Zeit vermehrt
festzustellenden Krankmeldungen im Zusammenhang
mit psychischen Erkrankungen, Burnout oder Mob
bing verstärkt. Weil sich hier objektive Befunde mit
tels messtechnischer oder bildgebender Verfahren nur
bedingt erheben lassen, der Arzt also bei seiner Dia
gnosestellung massgeblich der Schilderung des Patien
ten vertrauen muss, ist das Misstrauen von Arbeits
gebern in diesen Fällen besonders gross.

Diese Tendenz steigenden Misstrauens zeigt sich
daran, dass Arbeitgeber oder ihre Taggeldversicherun
gen zunehmend vertrauensärztliche Untersuchungen
verlangen oder dass arbeitsrechtliche Streitigkeiten,
für die der Status der Arbeitsfähigkeit entscheidend
ist, immer häufiger vor Gericht enden. Letzteres hat
nicht selten zur Folge, dass der Arzt des Arbeitneh
mers im Zeugenstand Rechenschaft über das von ihm
gestellte Zeugnis ablegen muss und dabei mit unan

genehmen Fragen in Bezug auf die Qualität seiner Ar
beit konfrontiert wird.

Es kann aber noch schlimmer kommen: In den
letzten Jahren wurden mehrere Fälle bekannt, in
denen Strafverfahren gegen Ärzte angestrengt wur
den, weil ihnen die strafbare Ausstellung von Gefäl
ligkeitszeugnissen vorgeworfen wurde. Es gibt Arbeit
geber, die diese strafrechtliche Keule ganz systematisch
einsetzen, weil sie sich auf diese Weise prozesstaktische
Vorteile im arbeitsrechtlichen Zivilverfahren gegen den
Arbeitnehmer versprechen. Glücklicherweise handelt
es sich hier um eine kleine Minderheit. Für jene Ärzte
freilich, die es trifft, ist dies nur ein kleiner Trost.

Fallbeispiel
Zur Veranschaulichung, was Ärzte erwarten kann,
wenn sie in die Mühlen der Justiz geraten, kann auf
den Fall einer Zürcher Privatschule verwiesen wer
den, der vor einiger Zeit auch in den Medien Wellen
schlug. Auf der Website der Schweizerischen Ärzte
zeitung ist ein Urteil des Obergerichts des Kantons
Zürich einsehbar [1], das den Hintergrund der Ausein
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Certificats d’incapacité de travail: les conventions cantonales
sont gage de plus de sécurité
Le présent article se penche sur les différents pièges tendus par les
certificats d’incapacité de travail. Il décrit les points qui devraient
nécessairement y figurer et plaide en faveur de certificats (plus) dé-
taillés.
Dans différents cantons, les certificats d’incapacité de travail font
l’objet de conventions entre les partenaires sociaux et les sociétés
de médecine, une solution judicieuse tant aux yeux des partenaires
sociaux que d’un point de vue juridique.
En juillet 2007, la NZZ décrivait ainsi les avantages de tels certificats
pour les relations entre les différentes parties en présence: «Peu
après le début de la phase pilote dans la partie saint-galloise de la
vallée du Rhin, on a constaté une amélioration de la communication
entre les médecins et les employeurs, et un meilleur niveau de
confiance mutuelle, explique Peter Bürki, secrétaire de l’Association
patronale de la vallée du Rhin» [1].
Par ailleurs, au regard de la sécurité du droit, les conventions canto-
nales vont aussi dans le sens des médecins. En effet, elles distinguent,
à ma connaissance, deux types de certificats:

– un certificat d’incapacité de travail simple et gratuit pour les nom-
breux cas incontestés,

– et un certificat détaillé, expressément demandé par l’employeur
et à sa charge, fondé sur une description du poste établie par
l’employeur, que le médecin ne délivre qu’en accord avec le pa-
tient.

Ceci permet de répartir clairement les rôles. Le médecin peut en
premier lieu établir un simple certificat, le moins coûteux pour tout
le monde. Il sait qu’aucun employeur ne pourra lui reprocher d’avoir
ainsi voulu dissimuler une incapacité de travail problématique car
l’employeur qui se verra remettre ce certificat pourra simplement
commander un certificat détaillé.

Hanspeter Kuhn, avocat et secrétaire général adjoint de la FMH

1 Lbr, Kosten sparen mit einem Zeugnis weniger – NZZ, 17. juillet 2007
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andersetzung, den Prozessablauf (z.B. die Befragungen
der verschiedenen, sich teils fundamental widerspre
chenden Ärzte) sowie die Argumentation des Gerichts
anschaulich aufzeigt [2]. Im Folgenden werden die
wesentlichen Hintergründe sowie einige Zusatzinfor
mationen, die sich nicht im Urteil finden, dargestellt.

Sachverhalt
Bereits die Arbeitsverträge der Schule liessen wenig
Gutes erahnen: In mehreren Anhängen wurden den
neu eintretenden Arbeitnehmern seitenweise Gesetzes
texte mit den ihnen obliegenden Pflichten vorgehal
ten. Damit aber nicht genug: Die Arbeitnehmer wur
den im Vertragswerk gewissermassen prophylaktisch
ermahnt, dass Überforderung, Stress und Konflikt
situationen keinen Krankheitswert hätten. Die Ange
stellten seien selber dafür verantwortlich, dass solche
Belastungen beispielsweise durch Reduktion zeitauf
wendiger Hobbies nicht in eine Krankheit mündeten,
ansonsten könne eine selbstverschuldete Arbeitsun
fähigkeit angenommen werden.

Tatsächlich kam es zu einer tiefgreifenden und un
überwindbaren Konfliktsituation zwischen der Schul
leitung und mehreren Lehrern sowie einer Köchin. In
der Folge trat genau der Fall ein, den es nach dem Ver
ständnis der Schule gar nicht geben durfte: Mehrere
Mitarbeiter meldeten sich krank und belegten ihre
Arbeitsunfähigkeit mit ärztlichen Zeugnissen.

Die Schulleitung akzeptierte diese Krankmeldun
gen nicht. Neben dem Beizug von Vertrauensärzten
beauftragte sie einen gemäss Medienberichten zwie
lichtigen Detektiv (er war wegen eines Vermögensde
likts vorbestraft). Dieser Detektiv sollte den krankge
meldeten Arbeitnehmern nachstellen und sie in ihrem
privaten Umfeld observieren, um sie so der Simulation
zu überführen. Überzeugt davon, dank dieser Abklä
rungen genügend belastendes Beweismaterial gesam
melt zu haben, sprach die Schule kurz darauf fristlose
Kündigungen aus. Zusätzlich reichte sie gegen meh
rere Angestellte und deren Ärzte Strafanzeige ein. Meh
rere Ärzte mussten darauf Hausdurchsuchungen in
ihrer Praxis über sich ergehen lassen. Die Strafver
folgungsbehörden wollten mit dieser Zwangsmass
nahme die Krankengeschichten der betroffenen Pa
tienten zu Beweiszwecken beschlagnahmen. Ein Arzt,
Dr. Z., trat diesem Versuch entschlossen entgegen
und verlangte eine sogenannte Siegelung der Kran
kengeschichte. Mit diesem Schritt verhinderte Dr. Z.,
dass die beschlagnahmten Dokumente ohne gericht
liche Überprüfung zu den Akten genommen und ver

wertet werden durften [3]. Wie richtig Dr. Z. mit sei
nem Siegelungsantrag lag, zeigte sich schon bald.
Die zuständige Behörde fand deutliche Worte. Sie sah
keinen ausreichenden Tatverdacht und untersagte in
der Folge der Strafverfolgungsbehörde, die Kranken
geschichte zu den Akten zu nehmen.

Im weiteren Verfahrensgang wurden einige der
Strafverfahren mangels ausreichenden Tatverdachts
eingestellt. In mindestens einem Fall wurde allerdings
Anklage gegen einen Psychiater erhoben, der einem
der entlassenen Lehrer eine Arbeitsunfähigkeit beschei
nigt hatte. Arzt und Lehrer mussten sich deshalb ge
meinsam in einem aufsehenerregenden öffentlichen
Prozess verantworten. Der zentrale Vorwurf an den
Psychiater lautete, dass er einzig auf die Aussagen des
Patienten abgestellt und diesem ohne weitere medizi
nische Abklärungen ein ärztliches Zeugnis mit einer
Arbeitsunfähigkeit von 100% ausgestellt habe. Parallel
zu diesen Strafverfahren wurden vor den Zivilgerich

Certificats d’incapacité de travail:
les médecins toujours plus dans
la ligne de mire de la justice
(1ère partie)

La tendance, observée depuis un certain temps déjà

chez les employeurs et leurs assureurs, à examiner de

manière critique la véracité des certificats médicaux

a encore augmenté ces derniers temps. Ces contrôles

concernent avant tout les avis de maladie établis

dans le cadre de maladies psychiques, d’épuisement

professionnel ou de mobbing. Comme, en l’occur-

rence, le médecin ne peut faire des constatations ob-

jectives qu’à certaines conditions, la méfiance des

employeurs face aux certificats médicaux est particu-

lièrement manifeste, ce qui oblige les médecins à jus-

tifier toujours plus la qualité des certificats qu’ils ont

établis, que ce soit face à un médecin-conseil, comme

témoin dans une procédure civile de droit du travail

ou même comme prévenu dans une procédure de

droit pénal. Les litiges actuels montrent de manière

impressionnante que l’implication dans de telles pro-

cédures peut constituer, pour les médecins, une

charge à prendre au sérieux. La situation est rendue

encore plus difficile par le manque de dispositions lé-

gales fiables; les médecins se meuvent dans un envi-

ronnement juridique très complexe qui va du code

civil au code pénal en passant par le code de déonto-

logie.

Ein Arzt trat den Strafverfolgungsbehörden
entschlossen entgegen und verlangte eine Siegelung
der Krankengeschichte
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ten die arbeitsrechtlichen Streitigkeiten ausgetragen.
Auch hier wurden die Ärzte der Arbeitnehmer vorge
laden, um als Zeugen über die von ihnen bescheinig
ten Krankheiten Rechenschaft abzulegen.

Verfahrensausgang
Diesem «Feldzug gegen Lehrer und Ärzte», wie er in
den Medien bezeichnet wurde, war kein Erfolg be
schieden. So weit bekannt, ist die Schule in sämtlichen
von ihr angestrengten Verfahren, die sie teilweise bis
vor Bundesgericht zog [4], unterlegen. Die Strafver
fahren gegen die Ärzte und Arbeitnehmer wurden ent
weder eingestellt oder es kam zum gerichtlichen Frei
spruch, so im Fall des eben erwähnten Psychiaters [5].
Auf der arbeitsrechtlichen Ebene wurden fristlose Kün
digungen der Schule als ungerechtfertigt erklärt mit
der Folge, dass die Schule allein in einem einzigen Fall
Lohnersatz und Strafzahlungen in der Höhe mehrerer
zehntausend Franken zahlen musste.

Dieser für Ärzte wie Arbeitnehmer erfreuliche Aus
gang darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich
die betroffenen Ärzte unverhofft während Monaten in
einer belastenden Angeschuldigtenposition wieder
fanden. Die drohende strafrechtliche Verurteilung
hätte unabsehbare Weiterungen bis hin zu standes

rechtlichen oder gar bewilligungsrechtlichen Sanktio
nen haben können. Insofern kann die Involvierung in
ein solches Verfahren durchaus auch von existentieller
Bedeutung für die betroffenen Ärzte sein. Der Fall ist
aber auch ein nachdenklich stimmendes Beispiel da
für, dass selbst absolut korrektes Verhalten keine Ga
rantie dafür ist, nicht mit strafrechtlichen Zwangs
massnahmen wie einer unangekündigten Hausdurch
suchung in der eigenen Praxis konfrontiert zu werden.

Diese Hintergründe sollen Anlass sein, im folgen
den die rechtlichen Grundlagen für das ärztliche Zeug
nis etwas näher zu beleuchten. Darauf aufbauend
werden im zweiten Teil dieses Beitrags in der nächsten
Ausgabe der SÄZ Lösungsvorschläge für die tägliche
Praxis entwickelt, die es Ärzten erlauben sollen, sich
vor rechtlichen Angriffen möglichst gut zu schützen.
Auch wenn es keine Patentlösungen gibt, lassen sich
doch einige Kernbotschaften herausarbeiten, deren Be
achtung in den allermeisten Fällen Ärzte vor persön
lichen rechtlichen Konsequenzen bewahren sollte.

Rechtliche Grundlagen

Fehlen einer besonderen gesetzlichen Regelung
Angesichts der grossen Bedeutung ärztlicher Zeugnisse
wäre eigentlich zu erwarten, dass der Gesetzgeber die
sem Befund durch eine zweckmässige gesetzliche Rege
lung Rechnung getragen hätte. Dem ist aber nicht so.
Weder das Obligationenrecht (OR) noch das Arbeits
gesetz (ArG) regelt das ärztliche Zeugnis. Auch sonst
finden sich in der schweizerischen Rechtsordnung
keine Vorgaben zu Form und Inhalt ärztlicher Zeug
nisse. Der Blick in das Gesetz hilft also nicht weiter,
wenn Fragen nach den konkreten Modalitäten ärzt
licher Zeugnisse zu beantworten sind. Im Verhältnis
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird dieses
gesetzliche Vakuum teilweise durch vertragliche Ver
einbarungen aufgefangen, sei es im Arbeitsvertrag sel
ber, in einem für anwendbar erklärten Personalregle
ment oder durch einen Gesamtarbeitsvertrag. Hier
trifft man etwa auf die verbreitete Regelung, dass der
Arbeitnehmer nach dreitägiger Absenz zur Vorlage
eines ärztlichen Zeugnisses verpflichtet ist, der Arbeit
geber aber das Recht hat, schon vorher ein Zeugnis zu
verlangen und eine vertrauensärztliche Untersuchung
anzuordnen.

Dennoch kein rechtsfreier Raum
Das Fehlen einschlägiger gesetzlicher Vorschriften
heisst nun aber nicht, dass sich der Arzt in einem
rechtsfreien Raum bewegt. Denn auch auf ihn sind
die allgemeinen rechtlichen Regeln, namentlich des
Zivil und des Strafrechts, anwendbar. Gegenüber dem
Patienten steht der Arzt in einem vertraglichen Auf
tragsverhältnis (Art. 394 ff. OR). Der Patient hat als
Auftraggeber Anspruch darauf, dass der Arzt ihm eine
Arbeitsunfähigkeit bescheinigt, wenn eine solche aus
gewiesen ist. Umgekehrt muss und darf der Arzt keine
Krankheit bestätigen, die in Tat und Wahrheit gar nicht

Der Patient hat als Auftraggeber Anspruch darauf,
dass ihm eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt wird,
wenn eine solche ausgewiesen ist

Der Arzt darf keine Krankheit bestätigen, die gar nicht
besteht. Krank oder nicht – die Entscheidung ist nicht
immer leicht.
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trauensarzt des Arbeitgebers bzw. von dessen Kranken
taggeldversicherung. Gerade der kollegiale Meinungs
austausch im informellen Rahmen eines Telefonats
kann dazu verleiten, es mit dem Geheimnisschutz
nicht mehr ganz so genau zu nehmen. Auch hier ist
ein gesundes Mass an Zurückhaltung geboten. Dem
Autor sind Fälle bekannt, in denen der Inhalt eines
vermeintlich vertraulichkollegialen Gesprächs plötz
lich wortgetreu in Plädoyers von Anwälten aufge
taucht ist und dem Hausarzt zum Vorwurf gemacht
wurde.

Nicht zu vergessen: das Standesrecht
Neben den eben erwähnten gesetzlichen Bestimmun
gen darf nicht vergessen werden, dass auch die Standes
ordnung FMH vom 12. Dezember 1996 in Artikel 34
einige wesentliche Grundsätze für die Erstellung ärzt
licher Zeugnisse enthält:

«Ärztliche Zeugnisse, Berichte und Gutachten sind
Urkunden. Bei deren Ausstellung haben Arzt und Ärz
tin alle Sorgfalt anzuwenden und nach bestem Wis
sen ihre ärztliche Überzeugung auszudrücken. Der
Zweck der Schriftstücke, das Ausstellungsdatum und
ihre Empfänger sind anzugeben. Die Ausstellung von
Gefälligkeitszeugnissen ist unzulässig.»

Die Verletzung dieser Standesregeln kann mit stan
desrechtlichen Sanktionen bestraft werden, die vom
Verweis bis zum Verbandsausschluss und dem Entzug
des FMHTitels reichen (Art. 47 Standesordnung).

Literatur

1 www.saez.ch � aktuelle Nummer oder � Archiv �
2010 � 22.
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3 Weiterführend zur Siegelung: Knodel T. Strafunter
suchung gegen Ärzte – wie sollen sich Betroffene
verhalten? Schweiz Ärztezeitung. 2009;90(46):
1804–5.

4 Urteil 1P.379/2006, abrufbar auf der Website
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7 Anders aber dann, wenn der Arzt das Zeugnis
direkt dem Arbeitgeber zustellt und er darin ohne
Zustimmung des Patienten z.B. die Diagnose
offenbart.

besteht. Dies schon deshalb nicht, weil bei Ausstellen
eines falschen ärztlichen Zeugnisses nach Artikel 318
des Strafgesetzbuchs (StGB) Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe droht. Die Bestimmung ist
durchaus ernst zu nehmen, vor allem auch deshalb,
weil nicht nur vorsätzliches, sondern auch fahrlässiges
Handeln unter Strafe gestellt ist [6]. Denkbar wäre
auch eine Strafbarkeit wegen Gehilfenschaft zum Be
trug, zum Beispiel dann, wenn der Arzt weiss oder zu
mindest annehmen muss, dass sein unwahres Zeug
nis vom Patienten zum Erschleichen von Kranken
lohn verwendet wird.

In einem weiteren Sinn ist bei der Erstellung von
ärztlichen Zeugnissen auch die Verletzung des Berufs
geheimnisses (Art. 321 StGB) zu nennen. Die Ausstel
lung des Zeugnisses selbst stellt dabei eher selten ein
Problem dar, da der Patient in der Regel selber darüber
entscheidet, wem er das Zeugnis offenbaren will und
wem nicht [7]. Für den Arzt heikler ist die nachge
lagerte Phase, etwa wenn ein Arbeitgeber beim Arzt
telefonisch nachfragt und weitere Auskünfte erhalten
möchte, z. B. zur Diagnose oder zur Glaubwürdigkeit
der Patientenschilderung. In der anwaltlichen Bera
tungstätigkeit erstaunt es manchmal, wie leicht anfra
gende Arbeitgeber auf diese Weise zu Zusatzinforma
tionen kommen, die klarerweise vom Berufsgeheimnis
geschützt wären. Zu denken ist aber auch an den Ver

Themenschwerpunkt der Fortsetzung in
der nächsten SÄZ-Ausgabe
Im zweiten Teil dieses Beitrags werden konkrete
Lösungsvorschläge entwickelt für die Zeugnisformu-
lierung und damit verwandte Problemfelder wie zum
Beispiel das Verhalten gegenüber nachfragenden
Arbeitgebern oder Vertrauensärzten. Diese Empfeh-
lungen sollen es dem Arzt erlauben, einerseits den
berechtigten Patienteninteressen gerecht zu werden,
andererseits aber auch, sich selbst vor späteren recht-
lichen Angriffen zu schützen.

Bei Ausstellung eines falschen ärztlichen Zeugnisses
droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe
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